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Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informa-
tionen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versiche-
rungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Fahrradversicherung an. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen der Beschädigung 
oder Zerstörung infolge eines Sachschadens und das Abhandenkommen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl.  
 

 
Was ist versichert? 
 Versichert ist das im Versicherungsschein be-

zeichnete Fahrrad mit oder ohne Hilfsmotor (elek-
trounterstützendes Fahrrad bzw. Pedelec). Dazu 
gehören alle fest mit dem Fahrrad verbunden, nur 
mit Werkzeug zu demontieren und zur Funktion 
des Fahrrades gehörende Teile wie Sattel, Lenker, 
Lampen, Gepäckträger, etc. sowie das verwen-
dete Schloss. 

 Beschädigung und Zerstörung von versicherten 
Sachen sowie 

 Abhandenkommen versicherter Sachen durch 
Diebstahl, Einbruchdiebstahl.  

 
Was wird ersetzt? 
 Bei Beschädigungen entschädigen wir Ihnen die 

notwendigen Reparaturkosten; 
 Bei Zerstörungen oder Abhandenkommen erhal-

ten Sie den Wiederbeschaffungspreis (Neuwert).  
 
Wie hoch ist die Versicherungssumme? 
 Die Versicherungssumme vereinbaren wir mit 

Ihnen individuell. Sie soll dem Neuwert der versi-
cherten Sachen entsprechen.  

 
 

Was ist nicht versichert? 

x Schäden, für die ein Dritter vertraglich einzu-
stehen hat als Hersteller oder Verkäufer. 

x Schäden die durch Kernenergie, weitere 
Elementargefahren, Terror- oder Kriegser-
eignisse, Innere Unruhen. 

x Schäden die bei der Teilnahme an Sportver-
anstaltungen oder Wettkämpfen entstehen.  

x Serienschäden sowie Rückrufaktionen sei-
tens des Herstellers.  
 

   

 
 

Gibt es Einschränkungen beim Ver-
sicherungsschutz? 
Wir können nicht alle denkbaren Schäden versi-
chern. Sonst müssten wir einen erheblich höhe-
ren Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige 
Fälle aus dem Versicherungsschutz herausge-
nommen, z.B. alle:  

! Schäden die nicht die Funktion der Sache 
beeinträchtigen (optische Schäden etc.). 

! Schäden, die Sie vorsätzlich herbeigeführt 
haben.  
 

   

 
Wo bin ich versichert? 
 Die Fahrradversicherung gilt in der Bundesrepublik Deutschland sowie weltweit bei einem Auslandsaufenthalt 

von bis zu 6 Monaten.  
 

   

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
• Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
• Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. 
• Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.  
• Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten. 

 
   

 
Wann und wie zahle ich? 
Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die 
weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vier-
teljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, die Beiträge 
von Ihrem Konto einzuziehen. 
 

   

 
Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie 
den ersten Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Hat der Vertrag eine Laufzeit von mindestens 
1 Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr (Verlängerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen 
den Vertrag.  
 

   

 



 
Wie kann ich den Vertrag beenden? 
Sie können den Vertrag ebenso wie wir zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes 
Verlängerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit geschehen).  
Ebenfalls können Sie und wir nach dem Eintritt eines Schadenfalles den Versicherungsvertrag kündigen. Dann endet die 
Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer. 
  

 


